
Vertiefung C: Methoden der Stasi

Im Film hast Du von einigen Methoden der Stasi gehört: Überwachungskameras auf öffentlichen Plätzen zum Beispiel, um ver-
botene Demonstrationen schnell zu entdecken, „Wanzen“ in Wohnungen zum Mithören von Privatgesprächen oder versteckte 
Kameras. Gemeinsam ist diesen Methoden, dass sie heimlich angewendet wurden. Sie dienten nicht der Abschreckung von 
Verbrechen, sondern der Ermittlung von Menschen, die der „staatsfeindlichen Hetze“, der „öffentlichen Herabwürdigung“ oder 
anderer politischer Meinungsäußerungen verdächtig waren, die in der DDR unter Strafe standen.

Die folgenden Dokumente aus dem Stasi-Unterlagen-Archiv belegen, wie die Stasi gegen Verdächtige vorgegangen ist. Einer 
der Verdächti-gen, um die es im Folgenden geht, war ein „Verräter“ aus den eigenen Reihen der Stasi. Gegen ihn ging sie 
besonders hart vor.

Lies die Dokumente und bearbeite die zugehörigen Aufgaben.

Hinweis: Schwärzungen und Stempel

Das Stasi-Unterlagen-Gesetz erlaubt uns, die Hinterlassenschaften des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS,  Stasi) 
auch für Bildung und Forschung zu veröffentlichen. Es regelt dafür unter anderem, dass Namen und per sönliche 
Angaben zu Betroffenen ohne deren aus drückliche Einwilligung in Veröffentlichungen unkenntlich gemacht werden 
müssen. Auch für Menschen, die als Kinder und Jugendliche für das MfS tätig waren, gelten diese Schutzbestimmungen. 
Namen und Angaben, die eine Identifizierung dieser Personen zuließen, sind daher geschwärzt. Weiß geschriebene 
Namen auf den Schwärzungen sind für die Veröffentlichung erfundene Namen. In den Originalakten des MfS sind alle 
Namen, Geburtsdaten und andere persönliche Angaben nach wie vor lesbar.

Namen und persönliche Angaben von Menschen, die als Erwachsene inoffiziell oder hauptamtlich Mitarbeiter des 
MfS  gewesen sind, dürfen veröffentlicht werden. 

Alle Stasi-Dokumente, die im Auftrag des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen registriert und veröffentlicht 
wurden, tragen den Stempel „BStU“ mit einer Zahl. Der Stempel beweist, dass das Dokument aus Stasi-
Hinterlassenschaften stammt und Mitarbeiter des BStU diese Akten erfasst haben. Die Behörde des BStU ist heute 
Teil des Bundesarchivs.
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1. Ermittlungen

Im September 1985 entdeckte die Polizei in Rostock politische Parolen, die nachts auf Hauswände und Haltestellenhäuschen 
geschrieben worden waren. „DDR-eingesperrt“, „Wir sind mündig, doch wir haben nichts zu sagen“, „DDR – KZ“ und „Frieden 
schaffen ohne Waffen“ gehörten dazu. Die Ermittlung der Täter übernahm federführend die Stasi.

BStU, MfS, BV Rostock, AOP 2164/87, Band 1, Bl. 116

Bericht zum Vorkommnis in der Innenstadt
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Aufgaben zu „Bericht zum Vorkommnis in der Innenstadt“:

1. Zähle die zur Aufklärung des Falles angewendeten Methoden auf.

2. Begründe, weshalb Stasi und Polizei hier offenbar eng zusammenarbeiten.

Erläuterungen: 
• Abt. XX – Abteilung „20“ des MfS, zuständig u. a. für die Überwachung staatlicher, gesellschaftlicher, kirchlicher Aktivitäten
• BDVP/VPKA Rostock – Bezirksbehörde der Volkspolizei/VP-Kreisamt
• DVP – Deutsche Volkspolizei, Polizei der DDR
• HDA HdA – Haus der Armee
• KD – Kreisdienststelle des MfS
• § 220 StGB – Strafgesetz der DDR gegen Staatsverleumdung
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2. Postkontrolle

Nahm die Stasi jemanden ins Visier, ermittelte sie zunächst heimlich und verschärfte die Überwachung. Doch auch in der DDR 
galt ein Post- und Fernmeldegeheimnis. Artikel 31 der Verfassung von 1968 (1974) garantierte dies und bestimmte ausdrück-
lich: „Sie dürfen nur auf gesetzlicher Grundlage eingeschränkt werden, wenn es die Sicherheit des sozialistischen Staates oder 
eine strafrechtliche Verfolgung erfordern.“  

BStU, MfS, AOP, Nr. 1010/91, Bl. 95

Kastensonderleerung

Erläuterungen: 
• Abteilung M – Abteilung Postüberwachung (des MfS)
• HA VIII – Hauptabteilung „8“ des MfS zur heimlichen Observation, Ermittlung, für Festnahmen und Durchsuchungen
• HA XX – Hauptabteilung „20“ des MfS, zuständig u.a. für die Überwachung staatlicher, gesellschaftlicher, kirchlicher 

 Aktivitäten
• Kasten – Briefkasten 
• „Zirkel“ – Deckname des Stasi-Vorgangs gegen Gerd Poppe und sein Umfeld
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Aufgaben zu „Kastensonderleerung“:

1. Analysiere aus dem Schreiben, ob es sich bei dem Auftrag um einen Sonderwunsch oder eine Routineaufgabe handelt.

2. Entwirf auf der Grundlage Deiner Analyse die Rechtsauffassung der Stasi gegenüber der DDR-Verfassung.
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3. Konspirative Wohnungsdurchsuchung

Die meisten Treffen oppositioneller Gruppen fanden in der eigenen Wohnung statt, da sie in Cafés und an öffentlichen Orten 
mit Spitzeln der Stasi rechneten. Artikel 37 (3) der Verfassung der DDR von 1968 (1974) garantierte ihnen: „Jeder Bürger hat 
das Recht auf Unverletzbarkeit seiner Wohnung.“ Im „Kampf“ gegen die „Feinde“ sah sich die Stasi allerdings berechtigt, gegen 
dieses Recht zu verstoßen. Ihre Abteilung VIII (sprich: „8“) war zuständig für heimliche Ermittlungen.

BStU, MfS, AOP 5565/73, Bd. 2, Bl. 71

Bericht über durchgeführte konspirative Durchsuchung
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Aufgaben zu „Bericht über durchgeführte konspirative Durchsuchung“:

1. Fasse zusammen, was das Ergebnis der illegalen Durchsuchung ist.

2. Interpretiere, ob die Stasi-Mitarbeiter ihre Verletzung der Privatsphäre bedauern.

Erläuterung: 
• Abt. XX – Abteilung „20“ des MfS, zuständig u. a. für die Überwachung staatlicher, gesellschaftlicher, kirchlicher Aktivitäten
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4. Verhaftung

Das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) war Überwachungsorgan und auch Ermittlungsbehörde der DDR. Es durfte Ver-
dächtige ausfindig machen, verhaften und verhören. Die Oberaufsicht über die Einhaltung der Gesetze oblag zwar offiziell dem 
Generalstaatsanwalt. Diese Aufsicht begann allerdings erst mit dem Zeitpunkt der Verhaftung eines Verdächtigen.

BStU, MfS, AOP 2687/85, Band 1, Bl. 11

Vorschlag zur Festnahme
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Aufgaben zu „Vorschlag zur Festnahme“:

1. Interpretiere aus dem Schreiben, welche Maßnahmen durch die Stasi und welche von der Justiz durchgeführt werden sollen.

2. Erkläre auf Basis Deiner Interpretation, wie das Machtverhältnis zwischen beiden ist.

Erläuterungen: 
• HA IX – Hauptabteilung „9“ des MfS, zuständig für Ermittlungen und Verhöre
• konspirativ – geheim, heimlich
• OV – Operativer Vorgang, verschärfte, heimliche Überwachung des MfS
• VEB Kombinat – Zusammenschluss mehrerer volkseigener Betriebe mit ähnlichem Produktionsprofil
• § 219 (2) 2 StGB – Strafgesetz der DDR gegen illegale Verbindungsaufnahme
• § 106 (1) 2 StGB – Strafgesetz der DDR gegen staatsfeindliche Hetze
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5. Schweigegebot

Das Wesen eines Geheimdienstes oder einer Geheimpolizei ist das heimliche Vorgehen. Kein Geheimdienst verrät freimütig 
 seine Methoden und Erkenntnisse. Auch die Stasi legte sehr großen Wert auf Geheimhaltung. Sie bestimmte, wer  schweigen 
soll. Als Olli Rübner und sein Freund Tom Meier 1979 versuchten, über die Mauer in den Westen zu fliehen, wurde Tom von 
Grenzsoldaten erschossen – Olli durfte über den Tod seines Freundes nicht reden. Wegen versuchtem „Grenzdurchbruch“ 
 wurde er außerdem zu einer Haftstrafe verurteilt.

BStU, MfS, BV Halle, AOPK 3594/80, Bl. 9

Aktenvermerk
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Aufgaben zu „Aktenvermerk“:

1. Wie alt war Olli beim Aufnahmegespräch zur Jugendhaft?

2. Nenne seine Wortwahl für die Erschießung seines Freundes.

3. Entwirf eine Begründung, weshalb die Stasi ihm befahl, zu schweigen.

Erläuterungen: 
• Abt. VII – Abteilung „7“ des MfS, zuständig u. a. für Überwachung und Kontrolle von Strafvollzug und Polizei
• BV – Bezirksverwaltung des MfS
• JH – Jugendhaus (Jugendhaftanstalt)
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6. Observation

Das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) musste Anklage und Prozess zwar den Staatsanwälten und Gerichten überlassen. 
Die Überwachung der Verurteilten übernahm allerdings die Stasi, wenn sie wieder auf freiem Fuß waren. So auch bei Dörte, 
die wegen der Beschriftung von Hauswänden in Rostock mit politischen Parolen verurteilt wurde. 

BStU, MfS, BV Rostock, AOP 2164/87, Band 2, Bl. 447

Über die Urteile des Kreisgerichts 
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Aufgaben zu „Über die Urteile des Kreisgerichts“:

1. Fasse die persönliche Situation von Dörte Neubauer nach dem Urteil zusammen.

2. Beschreibe, wie die Stasi sie charakterlich einordnet.

Erläuterungen: 
• Bewährung – der/die Verurteilte bleibt in Freiheit außer er/sie wird wieder straffällig
• IMB und IMS – Inoffizielle Mitarbeiter des MfS
• UNO-Charta vom 26.6.45 – Gründungstext der Vereinten Nationen
• § 220 StGB – Strafgesetz gegen „öffentliche Herabwürdigung“ der DDR
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7. Hinrichtung

Dr. Werner Teske war seit 1969 Hauptamtlicher Mitarbeiter der Stasi. Nach mehreren dienstlichen Verfehlungen gestand er im 
September 1980, er habe überlegt, in den Westen zu fliehen. Er habe dienstliche Unterlagen entwendet und versteckt, um sie 
gegebenenfalls im Westen als „Einstieg“ zu nutzen. 
Am 10. und 11. Juni 1981 stand Dr. Teske vor Gericht. Das Dokument einer speziellen Karteikarte zeigt, dass der zuständige 
Militär strafsenat des Obersten Gerichts (OG) der DDR ihn zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilte. In der Schriftfassung 
des Urteils stand einen Tag später jedoch, er sei zum Tode verurteilt worden. Am 26. Juni 1981 wurde Dr. Teske erschossen. 
Er war der letzte Mensch, der in der DDR hingerichtet wurde. 

BStU, MfS, AU, Nr. 26/90, Bl. 1

Das Urteil gegen Dr. Teske
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Aufgaben zu „Das Urteil gegen Dr. Teske“:

1. Entwickle einen ausgedachten Lebensweg Dr. Teskes, in dem sein Leben eine Entwicklung nimmt, die nicht zu seinem Tod
führt.

2. Vergleiche Deine „Biografie“ mit der Realität. Wo sind die zentralen Unterschiede?
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Abschlussfrage zum Thema:

Viele Methoden der Stasi entsprachen durchaus damals und heute üblicher Polizeiarbeit zur Ermittlung von Verdächtigen.

Notiere zu den sieben Dokumenten jeweils den Aspekt, der das spezielle Wirken der Stasi in dem jeweiligen Zusammenhang 
charakterisiert, zum Beispiel: 

• welchen Aufwand betreibt sie mit welchen Methoden
• weshalb war derjenige im Visier der Stasi
• mit welchem Selbstverständnis über ihre rechtlichen Befugnisse tritt die Stasi gegenüber anderen Institutionen oder

 Menschen auf.

Formuliere aus Deinen Notizen eine Begründung, ob die Stasi in der DDR nur wie eine heutige, normale Polizei war und welche 
Vollmachten Du heute normaler Polizeiarbeit zugestehst.
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